
I.XXIX.

Artikel Benennung der Waaren
Die Gegenstände, auf welche vor­

zugsweise die Tarifirung Anwendung 
findet, sind: Stecknadeln, Sicherheits­
nadeln, kleine Nagel, Drahtstifte,
Ringe (deleiuAsIch, Haken, Käfige,
Körbchen und dergl., ganz oder teil­
weise aus Kupfer- oder Messingdraht.

Die zu diesem Artikel gehörenden 
Gegenstände unterliegen, wenn sie 
vergoldet oder versilbert sind, neben 
dem Zoll von 70 Franken für 
100 IrS einem Zuschlag von 50 pCt. 
desselben.

445 Kupferschmiedewaaren aller Art, wie:
Kessel, Grapen und sonstiges Hausge- 
räth; Gefäße und Apparate für Fabriken,
Schiffe, Dampfmaschinen rc., wie:
Kessel, Kufen, Reservoirs, Destillir- 
apparate, Apparate für Raffinadeure,
Färber rc.; gemeine Waaren aus Kupfer,
Messing oder Bronze, einfach gegossen 
oder abgedreht; gemeine Waaren aus 
Kupfer-, Messiug- oder Bronzeblech;
— alle diese Gegenstände weder be­
malt, noch polirt, noch gefirnißt, noch 
vergoldet, noch versilbert 100 80

Außer den verschiedenen Kesselschmiede- 
arbeiten begreift dieser Artikel auch:
Zapfen und Lager für Maschinen,
Bronzemörser, Druckcplinder, Kirchen- 
glocken, Hähne, Kaminschirme, eiserne 
Nägel mit Messingknöpfen, Glöckchen 
für das Vieh, Schellen ordinäre, 
unverzierte Leuchter, Bügeleisen, 
Käminvorsetzer, Ofenthüren, Herd- 
vorsetzer, einfach er., und überhaupt 
alle ordinären, in anderer: Artikeln 
nicht genannten Gegenstände aus 
Kupfer, Messing oder Bronze.

416 Gegenstände aus Kupfer, Messing oder 
Bronze, sein gearbeitet, bemalt, polirt 
oder gefirnißt, auch ciselirt oder sonst­
wie verziert, vergoldet oder nicht, ver­
silbert oder nicht, in oder ohne Ver­
bindung mit anderen gemeinen Materi­
alien (wie Stahl, Holz, Porzellan,
Krystall rc.), mit Ausnahme von Perl­
mutter, Elfenbein, Schildpatt und 
Edelsteinen „ 200

Dieser Artikel begreift die Gegen­
stände von der Art der folgenden: 
Kirchenkronleuchter, Hand- oder 
Hängelaternen (einschl. der Straßen­
laternen), Wagenlaternen, Lampen 
und andere in die Lampenfabrikation 
einschlägige Erzeugnisse; Kuchen- 
formen, große und kleine Präsentir- 
teller; Verzierungen und Garnituren 
für Sattler- und Wagnerarbeiten;
Rosetten, Gardinenhalter und Gar- 
dinenbretter (Galerien); Rollen für 
Möbel; Drücker uud Griffe für 
Thüren und Fenster, Schlüsselloch- 
schilde; Drücker für Wagenthüren;
Rahmen von jeder Form und Größe;
Kämme, Verzierungen für Möbel 
oder zu anderen Zwecken; Handwerks­
zeug, insbesondere für Buchbinder 
und dergl.

Hierunter fallen auch Bettstellen 
aus Messing oder Bronze.

Artikel Benennung der Waaren '
447 Kunstbronzen, und zwar: Statuen, Sta­

tuetten, Büsten, Basreliefs, Medaillons.
Vasen, Kandelaber, Kronleuchter, Hand­
leuchter, Lampen, Schreibtischgarnituren,
Rahmen und überhaupt alle anderen 
derartige:: Kunst- oder Phantasieartikel 
und Zierrathen von Bronze, vergoldet 
oder nicht, in oder ohne Verbindung 
mit anderen Materialien, mit Ausnahme 
von Elfenbein, Perlmutter, Schildpatt 
und mit Ausnahme der Edelmetalle in 
anderer Weise als durch bloße Ver­
goldung „ 600

Hierunter fallen auch: Armleuchter; 
Möbelzierrathen, welche in Anbetracht 
ihrer Arbeit Kunstgegenstände bilden;
Kästchen, Arbeitskästchen, Vasen und 
sonstige kleine Tisch- und Etageren­
gegenstände.

Wenn die Gegenstände, auf welche 
diese Bestimmungen Anwendung 
finden, in Verbindung mit Materi­
alien eingehen, welche für sich allein 
einem niedrigeren Zollsatz als den: 
in dem vorliegenden Artikel vorge­
sehenen unterliegen (wie Marmor­
sockel und dergl.), so sind auf den 
Antrag der Einbringer die verschie­
denen Bestandtheile des Gegenstandes 
getrennt nach der Art eines jeden 
zu verzollen, selbstverständlich jedoch 
nur insoweit, als die Trennung 
derselben möglich ist.

Die Gegenstände von der Art 
der hier bezeichneten von Bronze ii:
Verbindung mit edlen Metallen (in 
anderer Weise als durch bloße Ver­
goldung oder Versilberung), Schild­
patt, Elfenbein oder Perlmutter ge­
hören zu Art. 580.

Der Zollsatz des Art. 447, sowie 
die in der vorstehenden Anmerkung 
enthaltenen Bemerkungen finde:: auch 
auf die Aluminiumbronze Anwendung.

Zinn:
448 Zinn, roh, ohne Unterschied der Form;

Zinnfeilspähne; Bruchstücke von ge­
brauchten Gegenständen aus Zinn; Le- 
girungen von Zinn und Spießglanz 
(Britanniametall) in Stücken; Zinn, 
rein und legirt, gehämmert oder ge­
walzt; Blattzinn (Stanniol-) — frei

449 Gegenstände von Zinn allein oder in Ver­
bindung mit Blei und Zink; Gegen­
stände aus Zinn und Spießglanzle- 
girung; -- ohne Unterschied der Quali­
tät, jedoch weder vergoldet noch ver­
silbert ^ 100 100

Hierunter sind begriffen: Töpfe,
Theekannen, Kaffeekannen, Präsentir- 
bretter, Teller, Bestecke, Handleuchter 
und sonstige Haushaltungs- oder 
Phantasieartikel von Zinn oder Zinn- 
legirungen, wie Britanniametall rc.

Die von dieserTarifirung betroffenen 
Gegenstände unterliegen, wenn sie 
vergoldet oder versilbert gewesen 
sind, neben dem Zoll von 700 Franken 
für 100 einem Zuschlag von 
50 pCt. desselben.

Die Umschau.
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